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REC�NUNGSHOF A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 
3, DAMdFSCHIFFSTRASSE 2 

L 

An das 

Klappe Ourchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

OVR: 0064025 

Telefax 712 94 25 

Präsidium des 
Nationalrates 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 

dieses Schreibens anführen. 

Parlamentsgebäude 
1017 Wien Zl 1843-01/93 

Betrifft: 

I :,,�:;,} G·r:::S�TZE-·N> TWUfj-t ,�, .'.� i i � 1 '" �-

.. ;:1 .................... � ... ........... -GE/19 
Anderung des Landeslehrer-Dienst- t .... ...... . 
rechtsges

-
etzes: Begutachtung. Stellun C;,;.tum: 1 7. MAI 1993 

nahme '\ . . " 
��hr;IJ�:,�t:_�le�x,� vom 3

. 
Mai 1993 

\h1,!lt . _!_::_!i�JJg_�J!l. 
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In der Anlage beehrt sich der Rechnungshof. 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum 

gegenständlichen Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

Anlage 14. Mai 1993 

Der Präsident: 

Fiedler 

Für die Richtigkeit 

(lt(t�ng: 
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ele, 
RECHNUNGSHOF CH 

A-1033 Wien, Postfach 240 -� /7 

3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 

L 

An das 

Bundesministerium f ür 
Unterricht und Kunst 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Betrifft: Änderung des Landeslehrer-Dienst
rechtsgesetzes: Begutachtung, Stellung
nahme 

- -

Schreiben des BMUK vom 3. Mai 1993, 
GZ 13 462/4-IIl/3/93 

Klappe Ourchwahl 

Fernschreib-NL 135 389 rh a 

OVA: 0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 

dieses Schreibens anführen, 

ZI 1843-01/93 

Der Rechnungshof bestätigt den Erhall des gegenständlichen Entwurfes und teilt dazu mit, 

daß gerade im Hinblick auf das neue LehrverpOichtungssystem der Volksschullehrer und 

die zu erwartenden hohen Mehrkosten die vorgesehene Begutachtungsfrist unangemessen 

kurz ist. 

Es wird daher ersucht, bei Entwürfen dieser Art einen längeren Zeitraum für die Begutach

tung zur Verfügung zu stellen. 

Von dieser Stellungnahme werden ue 25 Ausfertigungen dem Präsidium des Nationalrates 

und je zwei Ausfertigungen dem Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsrefonn 

sowie dem Bundesministerium für Finanzen übemlittelt. 

14. Mai 1993 

Der Präsident: 

Fiedler 
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